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Direftion : Prtltcv §emt-gj<»l&iu0l)rtttfcit.

(Srfdjeint je $onner§tagë unb foftet per ©entefter gr. 3. 60, per Qabr f}r. 7. 20

^nferate 20 ®të. per einfpaltige ^ßetitgeile, bet größeren Aufträgen «
cntfprcdjenben IRabatt.

fecu 10. jàftril 1908.

lD0(j)?Ufj)tUij) ' 4""$* "*•*>' gröfjer,

Uerbandswescn.

Ter §nubU)crfer» uttb ©c»
utcrbcucrcitt Sabcu befdjlof;
bie 93eranlaffung einer 3ni»
tiatioe zum beforberlidjen @r»

isos^ log eineë fantonalen Streif»
gefetjeë $u ergreifen, roie e§

3ürid) befitjt, ba bie organifterte 21rbeiterfcf)aft fic£) arger
91u§fd)reitungen gegen arbeitêroitiige ©efeßen ber bort
gefperrten jrnei Sctjreinereien fcfyulbig ntacfyt.

Sdjtoeizcr. gimntermeifter. 3" Sujertt im |jotcl IKütli
traten am 5.Slpril bie 3immermeifter au§ aßen ©auen be§
©tf)roeijertanbe§, etma 40—50 an ber 3of)ß jufammen,
um bie ftatutarifdje ©eneratoerfammlung abzuhalten. Tie
wenigen TraEtanben mürben in fürjefter 3«t erlebigt.

Tie roic£)tigften 93efd)lüffe finb : ber 3entraloerbanb
wirb in ba§ £mnbel§regifter eingetragen, an ber jeEjn»

ftünbigen îtrbeitéjeit roirb unbedingt feftget>alten unb
folgender tßaffn§ in bie Statuten aufgenommen: „lieber»
nimmt ein SRitglieb einer Seftion im Territorium einer
anbern Seftion Arbeiten, fo ift es gehalten, ben Tarif
ber anbern Seftion innezuhalten."

Ha*pf*bro«ik.
Tarifuetbanblungen tut 9JXiind)uer Saugcrocrbe uom

0. 3tprit. Um 2'/4 Uf)r oerfünbigte ©ericfftërat Tr.

i'ob ntcOt beffer.

Brenner folgenbett einftimmig gefaxten ©c£)ieb§fprucf) be§

©inigungbamte-J :

Tie Turc^fdjnittëlôfjne ber SJJaurer, 3immerer unb
33auf)ilf§arbeiter erböten fiel) jetjt auf 57 i]3fg., ab 1.

3tprit 1909 auf 59 ^>fg., jene ber 93auf)ilf§arbeiter auf
44 unb 47 i|3fg. ; bie @inf)eitstöl)ne erhöben fid) bei ben

70 unb 72 «ßfg.
67 unb 69 „
67 unb 69 „
62 unb 64 „
62 unb 64 „
54 unb 56 „
61 unb 63 „

^aftng roirb in ben ©eltungëbereid) be§ Tarifeë
einbezogen.

Ter jeroeilige Samstag§(of)n mirb al§ Sicherheit
gegen etroaige Tarifbrücke zurücfbet)atten unb gelangt
exfi in ber folgenben SBodje zur 21u§zal)lung.

Kanalmaurern auf
^euerungëmaurern auf
gaffabenmaurern Kategorie a auf

„ Kategorie b auf
Sîabitjmaurem auf
©in» unb 21u§fd)alern auf
Kanalzimmerern auf

Ans der Praxis — für die Praxis.
NB. töctfattfö», ïanftf)» nub SlrbeitSgefudie werben

anter biefe IHubrif ttiäjS aufgenommen ; berartige 2lnjeigen
gehören in ben 3uferöteuteit beä S3tatte§. fragen, welche
„unter (Slpffte" erfdjeinen folten, wolle man 20 ®t§. in ÜJtnr»
ten (für ^ufenbung ber Offerten) beilegen.

107.
weife?

Tragen.
SBer liefert (Sipêtatten 7/27 unb wie teuer waggon»
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XXIV.
Band

ês
Oirektio»: Waltee Senn Holdinghansen.

Erschein! jc Donnerstags und kostet per Semester Fr. 3. 6V, per Jahr Fr. 7. 20

Inserate 20 Cts. per einspaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen
entsprechenden Rabatt.

Zürich, den tl>. April 11)08.

MôchtlìsMîch ' schatten macht nicht größer.

bàntlZMîeit.
Der Handwerker- und Gc-

wcrlicpercin Baden beschloß
die Veranlassung einer Jni-
tiative zum beförderlichen Er-

àes kantonalen Streik-î gesetzes zu ergreifen, wie es
Zürich besitzt, da die organisierte Arbeiterschaft sich arger
Ausschreitungen gegen arbeitswillige Gesellen der dort
gesperrten zwei Schreinereien schuldig macht.

Schweizer. Zimmermeistcr. In Luzern im Hotel Rütli
traten am 5. April die Zimmermeister aus allen Gauen des
Schweizerlandes, etwa 40—50 an der Zahl, zusammen,
um die statutarische Generalversammlung abzuhalten. Die
wenigen Traktanden wurden in kürzester Zeit erledigt.

Die wichtigsten Beschlüsse sind! der Zentralverband
wird in das Handelsregister eingetragen, an der zehn
stündigen Arbeitszeit wird unbedingt festgehalten und
folgender Passus in die Statuten aufgenommen: „Ueber-
nimmt ein Mitglied einer Sektion im Territorium einer
andern Sektion Arbeiten, so ist es gehalten, den Tarif
der andern Sektion innezuhalten."

Mmps-ei>roM.
Tarifverhandlungen im Münchner Baugewerbe vom

6. April. Um 2'/4 Uhr verkündigte Gerichtsrat Dr.

Lob nicht besser.

Prenner folgenden einstimmig gefaßten Schiedsspruch des

Einigungsamtes:
Die Durchschnittslöhne der Maurer, Zimmerer und

Bauhilfsarbeiter erhöhen sich jetzt auf 57 Pfg., ab 1.

April 1009 auf 50 Pfg., jene der Bauhilfsarbeiter auf
44 und 47 Pfg. ; die Einheitslöhne erhöhen sich bei den

70 und 72 Pfg.
67 und 69 „
67 und 69 „
62 und 64 „
62 und 64 „
54 und 56
61 und 63 „

Pasing wird in den Geltungsbereich des Tarifes
einbezogen.

Der jeweilige Samstagslohn wird als Sicherheit
gegen etwaige Tarifbrüche zurückbehalten und gelangt
erst in der folgenden Woche zur Auszahlung.

Kanalmaurern auf
Feuerungsmaurern auf
Fassadenmaurern Kategorie u auf

„ Kategcrie k auf
Rabitzmaurern auf
Ein- und Ausschalern auf
Kanalzimmerern auf

Ms à Praxis — M à Praxis.
XL. Verkaufs-, Tausch- uud Arbeitsgesuche werden

unter diese Rubrik nicht aufgenommen; derartige Anzeigen
gehören in den Inseratenteil des Blattes. Fragen, welche
„unter Chiffre" erscheinen sollen, wolle man 2V Cts. in Mar-
ken (für Zusendung der Offerten) beilegen.

107.
weise?

?kSgtR.
Wer liefert Gipslatten 7/27 und wie teuer waggon-
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